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Cloud Mobile 

Social Big 



Trends 

Gratisdienste Herrschaftsverlust GEO 



 

 

 

There is no free lunch 



 

 

 

If the product is for free, you are the product 



 

 

 

Facebook ist kein soziales Medium 





Außerdem will Facebook langfristig auch Geodaten stärker 

nutzen. Das bedeutet beispielsweise, dass bevorzugt 

Infomationen von Freunden aus den Nähe angezeigt werden. 



Drei Themen 

Personenbezug 

Widerspruch 

Einwilligung 



 

 

 

Einwilligung 



 

 

 

Volenti non fiat iniuria … 



 







Schlafzimmer 



 
By placing an order via this Web site on the first day of the 

fourth month of the year 2010 Anno Domini, you agree to grant 
Us a non transferable option to claim, for now and for ever 
more, your immortal soul. Should We wish to exercise this 
option, you agree to surrender your immortal soul, and any 
claim you may have on it, within 5 (five) working days of 

receiving written notification from gamesation.co.uk or one of 
its duly authorized minions. 



Google-Suchen 

insgesamt: 10002 



 

 

 

Personenbezug 



Grumberg, Wuppertal 

 



Spaß am Gerät … 

• Ist Geoinformation personenbezogen? 

 

• Sind aggregierte Daten personenbezogen? 

 

• Sind verschlüsselte Daten personenbezogen? 

 

• Ist eine IP-Adresse ein personenbezogenes Datum? 

 

• Ist eine IPv6-Adresse ein personenbezogenes Datum? 

 

• … 



EuGH, C-70/10 (!) 

• Scarlet Extended 

• Rz. 51: „Zum einen steht nämlich fest, dass die 
Anordnung, das streitige Filtersystem einzurichten, 
eine systematische Prüfung aller Inhalte sowie die 
Sammlung und Identifizierung der IP-Adressen der 
Nutzer bedeuten würde, die die Sendung 
unzulässiger Inhalte in diesem Netz veranlasst 
haben, wobei es sich bei diesen Adressen um 
geschützte personenbezogene Daten handelt, da 
sie die genaue Identifizierung der Nutzer 
ermöglichen.“ 



 

 

 

Jedoch 





 

 

 

Widerspruch des Betroffenen 



BVwG 27. 6. 2014, W120 

2009118-1 (Erkenntnis) 
 

 

• Direktwerbung an (bestehende) 

Testabonnenten 

• Abonnenten akzeptierten AGB 

• Verstoß gegen § 107 TKG ? 



§ 107 Abs. 2, Abs. 3 TKG 

(2) Die Zusendung einer elektronischen Post - einschließlich SMS - ist ohne vorherige 
Einwilligung des Empfängers unzulässig, wenn 
 
1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung» erfolgt oder 
 
2. an mehr als 50 Empfänger gerichtet ist. 
 
(3) Eine vorherige Zustimmung für die Zusendung elektronischer Post gemäß Abs. 2 ist dann 
nicht notwendig, wenn 
 
1. der Absender die Kontaktinformation für die Nachricht im Zusammenhang mit dem Verkauf 
oder einer Dienstleistung an seine Kunden erhalten hat und 
 
2. diese Nachricht zur «Direktwerbung» für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen 
erfolgt und 
 
3. der Empfänger klar und deutlich die Möglichkeit erhalten hat, eine solche Nutzung der 
elektronischen Kontaktinformation bei deren Erhebung und zusätzlich bei jeder Übertragung 
kostenfrei und problemlos abzulehnen und 
 
4. der Empfänger die Zusendung nicht von vornherein, insbesondere nicht durch Eintragung in 
die in § 7 Abs. 2 E-Commerce-Gesetz genannte Liste, abgelehnt hat. 
 



„Für das Bundesverwaltungsgericht 

sprechen daher die besseren Gründe für die 

Annahme, dass der Adressat bei der 

Kontakterhebung über die Verwendung 

ausreichend informiert werden muss und 

darauf hingewiesen werden muss, dass er - 

kostenfrei und problemlos - diese 

Verwendung auch ablehnen kann. „ 



„Da somit im Beschwerdefall eine vorherige 

Zustimmung für die Zusendung 

elektronischer Post gemäß § 107 Abs. 2 

TKG 2003 nicht notwendig war, erfolgte 

auch die Bestrafung der beiden 

Beschwerdeführer zu unrecht.“ 



 

 

 

Europa? 



Kommissionsvorschläge 

• KOM(2012) 11 

endgültig 

• Datenschutzgrund-

verordnung 

• KOM(2012) 10 

endgültig 

• Richtlinie hinsichtlich 

Datenschutzes in 

Polizei und Justiz 



 









 

 

 

Einwilligung 





 

 

 

Personenbezug 



Bestimmbare 
Daten Pseudonyme 

Daten 



 

 

?  



 

 

 

Widerspruch 



EG 46 

 



Art. 19 (Fassung des Rats) 



 

 

 

Zusammenfassung dieses Vortrags 

(1)  



 

 

 

Rasender Stillstand 



 

 

 

Zusammenfassung dieses Vortrags 

(2)  





 

 

 

Danke! 
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